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Von Prof. Dr. Hans Ebli

besonders seit den 1990er Jahren mehren sich 

die berichte aus der Praxis der Schuldnerberatung, 

in denen inadäquate rahmenbedingungen und der 

Verlust von Fachlichkeit kritisiert und beklagt wer-

den. eine reflexion des arbeitsfeldspezifischen 

diskurses um bestimmungen und bedrohungen 

von Fachlichkeit hat deutliche hinweise auf sich 

defizitäre rahmenbedingungen der Schuldnerbe-

ratung, sich widersprechende Funktionszuweisun-

gen und damit begrenzungen der Schuldnerbera-

ter_innen in ihren anstrengungen, nach fachlichen 

Kriterien zu handeln, ergeben. Je nach finanzieller 

und personeller ausstattung und beauftragungs- 

und Organisationsstrukturen müssen die berater_

innen damit umgehen, dass sie fachlich nicht so 

handeln können, wie sie sollen und wollen.

die seit den 1960er Jahren gestiegene normali-

tät des Konsumentenkredits und die Zunahme vor 

allem lohnarbeitsspezifischer risiken insbesonde-

re dann zu beginn der 1980er Jahre führten zu ei-

ner hohen anzahl überschuldeter Privathaushalte. 

ende der 1980er Jahre etablierten sich Schuldner-

beratungsstellen als gesellschaftlich verabredete 

und dann auch sozialstaatlich finanzierte Form der 

personenbezogenen bearbeitung des sozialen Pro-

blems „Überschuldung“.

auf der grundlage gesellschaftlich durchgesetz-

ter Problemdeutungen wurde aus dem Feld her-

aus eine bestimmung von Fachlichkeit entwickelt, 

die sich in den konzeptionellen grundlagen der 

tragenden Verbände der freien Wohlfahrtspflege 

stabil wiederfand: Schuldnerberatung wird dort als 

arbeitsfeld der Sozialen arbeit beschrieben; die 

hauptaufgabenfelder sollten in der „bearbeitung 

der wirtschaftlichen notlage“, der „bearbeitung 

der persönlichen defizite im umgang mit geld, 

Konsum und Kredit“, der „psychosozialen Stabilisie-

rung“ und der „Wiederherstellung von handlungs-

fähigkeit“ bestehen; als tragende arbeitsprinzipi-

en wurden „persönliche hilfe“, „ganzheitlichkeit“ 

und „hilfe zur Selbsthilfe“ beschrieben. Mitte der 

1990er Jahre in gang gesetzt wurde diese bestim-

mung im hinblick auf beratung weiter konkretisiert 

und an die sozialpolitischen entwicklungen ange-

passt; „Freiwilligkeit“, „Vertraulichkeit“ und „er-

gebnisoffenheit“ ergänzten die arbeitsprinzipien.

die bedingungen der Schuldnerberatung verän-

derten sich seit den 1980er Jahren in mehreren 

Schüben, ohne dass adäquate Finanzierungsstruk-

turen aufgebaut werden konnten: 1. Steigerung 

des anfragedrucks durch überschuldete haushalte 

seit der einrichtung des arbeitsfeldes und damit 

der Kapazitätsengpässe in den beratungsstellen 2. 

unter der Überschrift „Ökonomisierung“ eindrin-

gen betriebswirtschaftlicher Steuerungsmodelle in 

das Sozialleistungssystem Mitte der 1990er Jah-

re und damit aufbau von Konkurrenzverhältnissen 

und Steigerung des  dokumentations- und evalu-

ationsaufwands 3. einbindung der Schuldnerbera-

tung in das Verbraucherinsolvenzverfahren der in-

solvenzordnung ende der 1990er Jahre und damit 

Konfrontation mit neuen und neuartigen aufgaben 

4. Konfrontation des arbeitsfeldes mit einer neuar-

tigen  sozialstattlichen, lohnarbeitszentrierten ak-

tivierungsstrategie und einbindung in das Sgb ii 

seit 2005.

Mit diesen Schüben wurde und wird das ar-

beitsfeld zunehmend unter druck gesetzt, was zu 
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Verletzungen von Fachlichkeit führen musste und 

weiter führt, vermutlich auch zu beschädigungen 

ratsuchender Menschen und der Schuldnerbe-

rater_innen selbst. Zu den Veränderungen in der 

arbeitsweise gehören im Wesentlichen: die er-

höhung der Zugangshürden für ratsuchende und 

die Steigerung deren Mitwirkungspflichten, die 

betonung der wirtschaftlichen Problemdimension 

und die Vernachlässigung anderer Problemdimen-

sionen, die Verrechtlichung von Problemdeutungen 

und Problembearbeitungen, Standardisierungen 

und damit entindividualisierungen von angeboten 

und arbeitsabläufen, die Vernachlässigung der 

klassischen arbeitsprinzipien „persönliche hilfe“, 

„ganzheitlichkeit“ und „hilfe zur Selbsthilfe“, die 

Verfestigung von unterschieden in den beruflichen 

grundqualifikationen und Kompetenzen der Schuld-

nerberater_innen, die gesteigerte einordnung in 

aktivierende und lohnarbeitszentrierte Zwangskon-

texte und die Verletzung der neueren arbeitsprinzi-

pien „Freiwilligkeit“, „Vertraulichkeit“ und „ergeb-

nisoffenheit“ insbesondere mit der einbindung in 

das Sgb ii.
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